
Anmeldung zur 
Berufsoberschule 

T e c h n i k  –  W i r t s c h a f t  –  I n t e r n a t i o n a l e  W i r t s c h a f t  –   
S o z i a l w e s e n  

 

 

26. Februar bis 08. März 2024 
zusätzlich am Tag der offenen Tür, Samstag, 24. Feb. 2024, 9.00 bis 13.00 Uhr 

 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 15.30 Uhr 
im Sekretariat der FOSBOS 

 

Die Anmeldung muss zunächst online vorgenommen werden unter: 
https://www.fosbosweiden.de/bos/anmeldung/ (ab Januar 2024) 

 

Im Anmeldezeitraum vom 26. Februar bis zum 08. März 2024 ist zusätzlich eine per-
sönliche Anmeldung notwendig, bei der Sie folgende Unterlagen mitbringen müs-
sen: 

1. den unterschriebenen Ausdruck der Online-Anmeldung mit allen Anlagen, 
2. das Zeugnis über den „mittleren Schulabschluss“ im Original und in Kopie.  

Kann das Zeugnis bei der Anmeldung noch nicht vorgelegt werden (z.B. beim 
mittleren Schulabschluss der Berufsschule), so muss es unverzüglich nachge-
reicht werden, 

3. einen amtlichen Lichtbildausweis und die Geburtsurkunde im Original, 
4. einen Lebenslauf (tabellarisch, lückenlos bis zum Anmeldetermin) mit Unter-

schrift, 
5. einen Berufsausbildungsnachweis (Gesellenbrief/Lehrvertrag/Zeugnis über  

eine abgeschlossene schulische Berufsausbildung) oder den Nachweis einer 
mindestens fünfjährigen Berufserfahrung, 

6. ein amtliches Führungszeugnis (nur bei nicht unmittelbar fortgesetztem 
Schulbesuch), 

7. einen Nachweis über ausreichenden Masernschutz (gemäß § 20 Abs. 9 IfSG), 
z.B. Impfpass. 

3 

Informationsabend: Dienstag, 23. Januar 2024, 19.00 Uhr 
 

Tag der offenen Tür:  Samstag, 24. Feb. 2024,  10.00 bis 13.00 Uhr 
 

Im Rahmen des Tags der offenen Tür findet ab 10.30 Uhr im Raum 2.307 ein 
 Informationsvortrag zur Berufsoberschule statt.  
 

Anmeldungen für das neue Schuljahr werden an diesem Tag ab 9.00 Uhr im  
Sekretariat (Raum 1.105) entgegengenommen. 
 

Weitere Auskünfte erteilt die Beratungslehrerin Frau OStRin Stefanie Barnutz. 
Sprechstunde: Montag, 11.20-12.05 Uhr oder nach E-Mail-Vereinbarung:  

beratungslehrer@fosbosweiden.de 
 
gez. Gabriele Dill, OStDin, Schulleiterin  

https://www.fosbosweiden.de/bos/anmeldung/


 
Aufnahmevoraussetzungen für die Berufsoberschule 

 

Anmeldung vom 26. Februar bis zum 08. März 2024 
und am Tag der offenen Tür, Samstag, 24. Feb. 2024, 9.00 bis 13.00 Uhr 

 
 

Vorkurs (Auffrischung der Kenntnisse in D, E, M; jeweils am Samstag)  
 Mittlerer Schulabschluss 
 + Berufliche Vorbildung (Aufnahme auch im letzten Jahr der Berufsausbildung möglich) 
 
 

BOS 11 = Vorklasse (Vollzeitunterricht)  
 Mittlerer beruflicher Schulabschluss (z.B. Quabi, BS, BFS) 
 + Einschlägige berufliche Vorbildung 
Falls kein mittlerer Schulabschluss nachgewiesen werden kann: 
Aufnahmeprüfung in D, E, M nötig. Diese gilt als bestanden, falls in 

allen Fächern mind. die Note 4 oder 
   einmal die Note 5 und einmal Note 2 oder 
   einmal die Note 5 und zweimal Note 3 erzielt wird 
Termin der Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 24. Juli 2024 
 
 

BOS 12  
 Mittlerer Schulabschluss 
 + Einschlägige berufliche Vorbildung, z.B. 

- anerkannter Ausbildungsberuf 
- schulische Berufsausbildung mit staatl. Abschlussprüfung 
- Anstellungsprüfung mittlerer/gehobener Dienst, mittlerer techn. Dienst 

- 5-jährige Berufserfahrung  
 + Eignung  
 Die Eignung ist gegeben durch: 
 

1. Möglichkeit: Oberstufenreife des Gymnasiums, ohne einen erforderlichen Mindestnotendurchschnitt 
 

2. Möglichkeit: Mittlerer Schulabschluss mit einem Durchschnitt in D/E/M ≤ 3,5 
 

3. Möglichkeit: Erfolgreicher Abschluss der Vorklasse oder des Vorkurses 
 

4. Möglichkeit:  Erfolgreiches Ablegen der Eignungsprüfung 
  

 Diese Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch Mathematik kann nur ablegen, 
wer 
 

 - im Kalenderjahr weder den Vorkurs noch die Vorklasse besucht hat und  
 - im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss keine Note in einem der Fächer D, E, M  
 nachweisen kann (Fachrechnen zählt nicht als Mathematik!) oder  
 - wer im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss in den Fächern D, E, M einen 
schlechteren Notendurchschnitt als 3,5 aufweist und eine einschlägige berufliche Vorbildung erworben hat. 
 

Bezüglich der 3. bzw. 4. Möglichkeit gilt: 
„Erfolgreicher Abschluss der Vorklasse/des Vorkurses“ oder „erfolgreiches Ablegen der Eignungsprüfung“ 
bedeutet:  1. In sämtlichen Fächern mind. die Note 4 oder 
2. die Note 5 in höchstens einem Fach kann ausgeglichen werden durch 

a. mindestens die Note 2 in einem anderen Fach 
b. mindestens die Note 3 in zwei anderen Fächern. 
 Wichtig: 
 Zum Ausgleich einer Note 5 in einem der Fächer Deutsch, Englisch oder Mathematik können nur Fächer aus 

dieser Fächergruppe herangezogen werden. 
 

Termin der Eignungsprüfung: Mittwoch, 24. Juli 2024 
 


